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Lagebericht 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Struktur des Unternehmens und Geschäftstätigkeit

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Juragruppe ist ein Zusammen-
schluss von Städten und Gemeinden und eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts. Er wurde am 01.01.1992 gegründet.

Der Zweckverband ist auf dem Geschäftsfeld Wasserversorgung tätig. Der Verband
wird nach dem Kostendeckungsprinzip betrieben.

Der Betriebszweck hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Das Versor-
gungsgebiet wurde im Berichtsjahr 2022 nicht erweitert.

Mit Verbandsbeschluss vom 10.12.2020 wurde die seit 01.05.2014 gültige Ver-
bandssatzung außer Kraft gesetzt und zum 01.01.2021 eine neue Verbandssatzung
in Kraft gesetzt.

Mit Inkrafttreten der neuen Verbandssatzung zum 01.01.2021 und der Verabschie-
dung der Vorgängersatzung vom 01.05.2014 setzt sich das Versorgungsgebiet mit
den räumlichen Erweiterungen Anfang 2021 ausfolgenden Bereichen zusammen:
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(1) Das Versorgungsgebiet (räumlicher Wirkungsbereich) des Zweckverbandes umfasst:

1. ihr Verbandsgebiet, namentlich
a) das Gebiet der Stadt Hollfeld mit den Gemeindeteilen Drosendorf a. d. Aufseß,

Freienfels, Gottelhof, Hainbach, Hollfeld, Höfen, Moggendorf, Neidenstein, Pil-
gerndorf, Schönfeld, Stechendorf, Treppendorf, Weiher, Welkendorf und Wohns-
dorf

b) das Gebiet der Stadt Pegnitz mit allen Gemeindeteilen
c) das Gebiet der Stadt Pottenstein mit den Gemeindeteilen Altenhof, Elbersberg, Ge-

usmanns, Hohenmirsberg, Kirchenbirkig, Kleinkirchenbirkig, Kühlenfels, Mandlau,
Mittelmühle, Neugeusmanns, Prüllsbirkig, Regenthal, Rupprechtshöhe, Schütters-
mühle, Schwirz, Trägweis, Vorderkleebach, Waidach, Wannberg, Weidenhüll II (bei
Elbersberg) und Weidenloh

d) das Gebiet der Stadt Waischenfeld mit den Gemeindeteilen Eichenbirkig, Gösseldorf,
Heroldsberg, Köttweinsdorf, Kugelau, Langenloh, Löhlitz, Nankendorf, Neusig, Sau-
gendorf, Schönhof, Waischenfeld und Zeubach

e) das Gebiet der Gemeinde Plankenfels mit den Gemeindeteilen Eichenmühle, Kau-
persberg, Meuschlitz, Neuwelt, Plankenfels, Plankenstein, Ringau, Scherleithen,
Schlotmühle und Schrenkersberg, Schressendorf, Wadendorf

f) das Gebiet der Gemeinde Königsfeld mit den Gemeindeteilen Königsfeld, Kotzendorf
und Voitmannsdorf

g) das Gebiet der Gemeinde Ahorntal mit den Gemeindeteilen Fuchshof, Klausstein,
Oberailsfeld, Pfaffenberg 20, Pfaffenberg 22, Pfaffenberg 30, Rabenstein 34 und
Schweinsmühle

h) das Gebiet der Gemeinde Hummeltal mit den Gemeindeteilen Hinterkleebach und
Muthmannsreuth

2. gemäß der Zweckvereinbarung vom 07.08.2020
a) den Ortsteil Moschendorf des Marktes Gößweinstein
b) den Weiler Schnackenwöhr der Gemeinde Mistelgau

Aufgabe der Juragruppe Zweckverband zur Wasserversorgung ist es, die Bewohner
des obigen Versorgungsgebietes mit einwandfreiem Trink- und Brauchwasser zu
versorgen.

1.2 Ziele und Strategien

Oberstes Ziel des Zweckverbandes ist die kostengünstige, qualitativ hochwertige
und mengenmäßig ausreichende Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsge-
biet mit gesundheitlich einwandfreiem Wasser.
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1.3 Wirtschaftliche Lage in unserer Betätigungsregion Oberfranken im Mai
2023 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes aus Sicht der In-
dustrie- und Handelskammer in Oberfranken
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1.4 Konjunkturlage – Grundtendenzen aus der Sicht der Deutschen Bundes-
bank in ihrem Monatsbericht Juli 2023



Seite 7 von 61



Seite 8 von 61



Seite 9 von 61



Seite 10 von 61



Seite 11 von 61

2.1 VKU (Verband der Kommunalunternehmer)
 öffentliche Versorgung sichern – Vorrang vor allem
 Kostenvergleiche Energie zu Wasser – Abwasser
 Neue Aufgabenstellungen der Wasserwirtschaft
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2.2 Regionale Berichterstattungen in den Tageszeitungen

„Grundwasser-Vorrat ist unsere Überlebensversiche-
rung“
Nordbayerischer Kurier Ausgabe 17./18.09.2022 z

Sauberes Leitungswasser ist ein hohen Gut. Damit es von den Quellen aus im besten Zustand
im Glas landet, braucht es eine ganze Kette an Verantwortlichen, die die Reinheit sicherstellen.

Leitungswasser ist ein hohes Gut. (Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand)
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Die Pegel in den Quellgebieten sinken seit Jahren. Umso wichtiger ist der verant-
wortungsvolle Umgang mit der wertvollen Ressource.

Das Mega-Thema Wasser bewegt die Menschen. Trockenheit und in der Folge Ernteaus-
fälle führen das Drama drastisch vor Augen. Wir lassen drei Fachleute zu Wort kommen:
Gabriele Merz, Chefin des Wasserwirtschaftsamtes Hof, Hans Hümmer, Chef des regiona-
len Wasserversorgers Jura-Gruppe und Thomas Ruckdeschel, Hydro-Geologe vom Was-
serwirtschaftsamt. Die Ressource Grundwasser müsse auch für nachfolgende Generationen
bewahrt werden. Und: Wie stark ist der Widerstand gegen neue Wasserschutzgebiete?

Frau Merz, wem gehört das Grundwasser in Bayern?

Gabriele Merz: Grundwasser ist in Bayern ein Gut der Allgemeinheit; das heißt, es gibt
kein Eigentum am Grundwasser – anders als in manchen anderen Staaten dieser Welt. Das
ist ganz wichtig zu wissen. Im Falle einer Grundwasserentnahme muss gut abgewogen
werden, wie viel vom Grundwasser genutzt werden kann. Die Grundwasserentnahme be-
darf, mit wenigen Ausnahmen, immer einer rechtlichen Gestattung. Diese wird von der zu-
ständigen Rechtsbehörde nach fachlicher Prüfung durch das Wasserwirtschaftsamt erteilt.
Die Ressource Grundwasser müsse auch für nachfolgende Generationen bewahrt werden.
Und: Wie stark ist der Widerstand gegen neue Wasserschutzgebiete?

Herr Hümmer, wie betrachten Sie die Ressource Grundwasser?

Hümmer: Wir als Wasserversorger, als Jura-Gruppe, wollen die Natur, die Schöpfung,
schützen. Wir müssen diese Ressource Grundwasser nicht nur für uns erhalten, sondern
auch für die nachfolgenden Generationen. Und selbst wenn diese Ressource in unserem
Bereich noch in üppiger Weise vorhanden ist, müssen wir trotzdem sparsam damit umge-
hen. Wir haben eine hochmoderne Fernwirktechnik – und waren mit die ersten in Bayern,
die digitale Zähler eingeführt haben, vor neun bis zehn Jahren, um mit diesem Manage-
ment eben auch die Ressource schonen zu können. Wir haben mit die niedrigste Wasser-
verlustrate in Bayern mit circa drei Prozent. So können wir sagen: Mit modernster Technik
schonen wir die Ressource Wasser. Ich sage auf keinen Fall, die Juragruppe hat Wasser in
Hülle und Fülle, und wir können es verschwenden, wie wir wollen. Genau das Gegenteil
ist das, was wir maßgeblich, pilothaft in Bayern tun. Ein Riesenproblem ist: Wir sind in
Oberfranken, und in ganz Franken, in einem Teufelskreis: niedrigste Niederschläge in Bay-
ern, demografische Probleme, Abwanderung, Überalterung. Das führt dazu, dass unsere
Netze überdimensioniert sind und sich Aufkeimungsrisiken ergeben. Wenn wir aus diesem
Grund die Netze verkleinern müssen, wird dies der Sicherstellung der Löschwasserversor-
gung zuwider laufen. Leitungsreduzierungen muss der Verbraucher bezahlen. Neue Lösch-
wasserkonzepte wären notwendig und mit einem gigantischen Aufwand verbunden; das
wird dann zu Grundsteuererhöhungen führen.

Wie ist der Wasserverbrauch bei der Jura-Gruppe?

Hümmer: Wir haben in den vergangenen zwanzig Jahren immer weniger Wasser geför-
dert obwohl unserer Versorgungauftrag und unsere Abnehmer um circa 37 Prozent ge-
wachsen sind. Wir erkennen daran, dass neben unserem technischen Überwachungsma-
nagement auch unser Verbraucher sensibilisiert ist für die Wichtigkeit und die Endlichkeit
der Ressource Wasser. Darauf bin ich stolz. Wir hatten vor einigen Tagen in unserem Be-
reich 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das ist nicht oberirdisch abgelaufen, son-
dern über Dolinen und Spalten sofort dem Grundwasser zugeführt worden. Unser Grund-
wasser ist ein Segen, ein Schatz. Dafür ein Dank an den Schöpfer. Weiter haben wir in
puncto Trinkwasserschutz ein wirklich gutes Miteinander mit den Landwirten.
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Frau Merz, muss der Grundwasser-Schatz in Zukunft geteilt werden?

Merz: Als wichtiges Gut der Allgemeinheit wird Wasser für Trinkwasserzwecke bereits
jetzt geteilt. Bereits seit Jahrzehnten unterstützen uns andere mit Wasser. So gibt es bei-
spielsweise seit vielen Jahren einen Verbund zwischen dem wasserreichen Süden von Bay-
ern und dem in vielen Bereichen wasserarmen Norden. Auch im Bereich Trinkwasser sind
wir als Gesellschaft eine Solidargemeinschaft. Bei der Frage, wie das vorhandene Wasser
verteilt wird, müssen wir immer – auch zukünftig – diesen Solidargedanken im Hinterkopf
behalten.

Was ist eigentlich die Aufgabe des Wasserwirtschaftsamtes?

Merz: Im Bereich des Grundwasserschutzes ist es die Aufgabe der Wasserwirtschaftsver-
waltung, die Grundwasserverhältnisse zu erkunden, sowohl hinsichtlich der Menge als
auch hinsichtlich der Qualität. Wenn ein Wasserversorgungsunternehmen Wasser für
Trinkwasserzwecke nutzen will, ist es unsere Aufgabe, zu prüfen, ob die gewünschte
Menge angemessen ist und ob dieses Wasser auch zur Verfügung steht. Da es kein Eigen-
tum an Grundwasser gibt, können auch andere Interessenten eine Entnahme beantragen.
Dabei ist unsere Aufgabe sicherzustellen, dass das Grundwasser nicht übernutzt wird. In
der Wassergesetzgebung wurde daher festgelegt, dass die Entnahme nur für eine bestimmte
Zeit gestattet wird und danach neu zu beantragen ist. Durch diese Regelung können wir
dann auch die Veränderungen in Folge des Klimawandels mitdenken. Das Wasserwirt-
schaftsamt Hof ist für die Region Oberfranken-Ost mit ihren vier Landkreisen Hof, Wun-
siedel, Bayreuth und Kulmbach sowie den beiden kreisfreien Städten Hof und Bayreuth
zuständig. Die Region Oberfranken-West wird von den Kollegen in Kronach betreut.

Wie lange ist die Zeitschiene für die Wasser-Entnahme?

Merz: Im Trinkwasserbereich normalerweise dreißig Jahre. Dann ist die Grundwasserent-
nahme neu zu prüfen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass man auf die sich wandeln-
den Verhältnisse und Rahmenbedingungen eingehen kann.

Herr Hümmer, was ist Ihre Aufgabe?

Hümmer: Als Regionalversorger für die Fränkische Schweiz und die Frankenalb stehen
wir für diese Region ein, unter den zwei Gesichtspunkten: Erstens, dass die Trinkwasser-
versorgung immer in öffentlich-rechtlicher Hand bleibt, und zweitens: Wenn in unserer Pe-
ripherie jemand Trinkwasser braucht, dass wir dort helfen müssen, wobei wir nur einen ge-
ringen Teil der förderbaren Ressource entnehmen. So haben wir an einem Ort das Problem,
dass das Wasser dort überhaupt nicht mehr verwendbar ist. Es wurde in Rekordzeit eine
Leitung gebaut, nun bezieht diese Gemeinde ihr Trinkwasser von uns. Wir haben die Ver-
antwortung in der Region. Wir haben kleinere Versorger in unser Versorgungsgebiet auf-
genommen oder beliefert. Aber, vier, fünf Millionen Euro zu investieren und dann nur
50 000 Kubikmeter pro Jahr zu verkaufen, das lohnt sich betriebswirtschaftlich eigentlich
nicht; das sprengt die Dimensionen. Aber es ging nicht anders, um die Wasserversorgung
dort sicherzustellen. So sind wir dankbar, dass der Freistaat uns hier fördert und dass es
durch die gesamte Solidargemeinschaft getragen wird. Aber da wollen wir uns der Verant-
wortung stellen.

Ist es aktuell, Trinkwasser in andere Regionen zu leiten?

Hümmer: Schon seit den 1990er-Jahren war eine Anbindung an die Fernwasserversor-
gung Oberfranken (FWO) angedacht, auf eine Anfrage der FWO hin, ob wir bereit wären,
ein bestimmtes Kontingent zu liefern. Der Lückenschluss ist dann nicht erfolgt. Aber die
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bayerische Wasserwirtschaft ist ja dran, eine dritte Fernwasserleitung zu bauen, über das
Altmühltal herauf. Ich weiß nicht, wie weit die Überlegungen des Freistaates und des Um-
weltministeriums dazu sind. Die Frage, ob wir beispielsweise nach Unterfranken liefern,
stellt sich für uns nicht.

Wie sieht die Grundwasser-Neubildung in der sogenannten Hollfelder und Veldensteiner
Mulde aus?

Thomas Ruckdeschel: Wir haben Grundwassermessstellen, die zeigen seit längerer Zeit
sinkende Grundwasserstände an, wenn wir zurückgehen bis 2008/2010. Wir haben auch
Messstellen, die sinken nicht so stark; das hängt auch von der Lage der Messstelle ab. Fakt
ist, dass die Grundwasser-Neubildung durch die steigenden Temperaturen und durch die
Umverteilung der Niederschlagsmengen im Vergleich zu früheren Zeiten insgesamt abge-
nommen hat. Gehen wir aktuell die letzten drei, vier Monate zurück, so dürften wir auf-
grund der fehlenden Niederschläge und der hohen Temperaturen in diesem Zeitraum bi-
lanztechnisch überhaupt keine Grundwasser-Neubildung haben.

Null?

Ruckdeschel: Ein oberflächennaher Grundwasserleiter hat den Grundwasser-Höchststand
im Winter, der niedrigste Stand ist im ausgehenden Herbst zu verzeichnen. Das ist die na-
türliche Schwankung im Jahr und hängt damit zusammen, dass die wesentliche Grundwas-
serneubildung in den Wintermonaten stattfindet. Die Grundwasserneubildungsmenge ist
dabei der Anteil des Wasserkreislaufes, der als unterirdischer Abfluss im Boden versickert
und dem Grundwasserbereich zuströmt. Haben wir mehrere Trockenjahr oder mehrere
nasse Jahre, dann fällt oder steigt der Grundwasserstand über einen längeren Zeitabschnitt.
Insgesamt verzeichnen wir gerade vielfach einen langfristig absteigenden Trend in unse-
rem Grundwasser-Leitern. Das können wir im Zuge unseres Grundwasser-Monitorings des
staatlichen Landesmessnetzes beobachten.

Hümmer: Für die Karst-Grundwasserleiter unserer beiden Mulden muss ich dies etwas an-
ders beurteilen als Herr Ruckdeschel. Im Bereich von Pegnitz und der Veldensteiner
Mulde zum Beispiel, ist im Vergleich der Niederschlag vom 1. Dezember 2021 bis zum
30. August 2022 nur um circa 14 Prozent niedriger als im 30-Jahresvergleichsdurchschnitt
des gleichen Zeitraumes. Nur die zeitliche Verteilung der Niederschläge war unterschiedli-
cher. Bei unserem Karstgrundwasserleiter versickert der Regen auch bei plötzlichen
Starkniederschlagsereignissen über sogenannte Dolinen und Ponore, also über den zerklüf-
teten Untergrund des Karstbodens, unverzüglich nach unten. Deshalb ist der Karstgrund-
wasserleiter der Ergiebigste. In anderen bayerischen und fränkischen Regionen mit Boden-
mächtigkeiten von mehreren Metern ist die Grundwasserneubildung problematischer.
Durch die prognostizierten klimatischen Veränderungen, mit lang anhaltenden Trockenpe-
rioden und immer wieder einsetzenden stärkeren Starkniederschlagsereignissen, fließt bei
diesen Niederschlagsszenarien dort das Wasser eben großvolumig oberirdisch in die Flüsse
und führt zu stärkeren Rückgängen in der Grundwasserneubildung. Die Juragruppe hat sich
immer der Aufgabe gestellt, sorgsam mit dem Grundwasser umzugehen. Aber ein paar
Einschränkungen möchte ich machen: Wir müssen auch so viel Wasser in unseren Netzen
transportieren, damit wir, wenn eine Waldschonung brennt, dort wirksam löschen können;
denn die Dorfweiher sind überwiegend nicht mehr vorhanden und die kleinen Flüsse füh-
ren kaum mehr Wasser um diese für Löschwasserentnahmen noch anstauen zu können. Es
nutzt uns nichts, wenn wir die großen Leitungen haben, aber unser Kulturgut Wald und die
Fauna ist dann verbrannt.
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Frau Merz, wir alle müssen sehr sparsam und sorgsam mit dem Lebensmittel Wasser um-
gehen – richtig?

Merz: Ja – ich bin der festen Überzeugung, dass jeder daran arbeiten muss, möglichst we-
nig Trinkwasser zu verbrauchen, weil es für die zukünftigen Generationen wichtig ist, dass
wir nur so viel Wasser verwenden, wie wir tatsächlich brauchen.

Das Wasser kommt einfach aus dem Wasserhahn – oder?

Hümmer: Wir versuchen Schulklassen zu sensibilisieren, wenn wir sie durch unsere Anla-
gen führen, dass das Wasser eben nicht so ohne Weiteres aus dem Hahn kommt, sondern,
dass riesige Aufwendungen dafür notwendig sind. Auch wenn wir feststellen dürfen, dass
bei uns Wasser dank der Schöpfung in so großer Menge noch vorhanden ist, dürfen wir
nicht verschwenderisch damit umgehen. Ich wünsche mir, dass es in zwanzig, dreißig Jah-
ren über uns heißt: Ganz bleed worn se ned; denn sie haben versucht, dieses Überlebens-
mittel Nummer eins zu schützen und zu erhalten. Ich betone hier: Über einen von der Was-
serwirtschaft ermittelten möglichen Grundwasserstock bis zu 1,9 Milliarden Kubikmeter
und eine zutreffende Grundwasser-Neubildung von 70 bis 80 Millionen Kubikmeter pro
Jahr habe ich immer hypothetisch wie folgt ausgeführt: Wenn es zwanzig, dreißig Jahre
nicht mehr regnet, dann sind wir nicht mehr da. Anfangs sagte ich, das Wasser reiche tau-
send Jahre. Da meldet sich einer und sagt: Da war schon mal einer, der gesagt hat, sein
Reich halte tausend Jahre. Jetzt sage ich halt: 900 Jahre. Das ist nur der Versuch, der Be-
völkerung aufzuzeigen, wie umfänglich und wertvoll dieser Schatz ist. Wir haben eine
Grundwasser-Neubildung von 8,5 Litern je Sekunde angenommen, Herr Ruckdeschel sagt,
acht bis zwölf Liter. 1,5 Millionen Kubikmeter im Jahr entnehmen wir, das ist nur ein klei-
ner Teil des Möglichen. Drei Millionen Kubikmeter ist unser Wasserrecht. Wir sind in der
Frage identisch unterwegs. Ich kann nicht für die Region Hof sprechen. Das ist eure Auf-
gabe (Anm. der Red.: des Wasserwirtschaftsamtes). Aber ich sage für meine Region: Der
Grundwasser-Vorrat ist unsere Überlebensversicherung.

Zum Resümee: Frau Merz und Herr Hümmer, Sie ergänzen sich, wenn ich das richtig ver-
stehe? Frau Merz mit Ihrem Team erforscht das Wasser und die Reinheit des Wassers,
Herr Hümmer als großer Versorger muss schauen, wie das Wasser gut an seine Verbrau-
cher verteilt wird?

Hümmer: Zunächst einmal: wir müssen das Wasser schützen – auch durch Wasserschutz-
Gebietsverfahren. Es kann nicht sein, dass Schutzgebietsverfahren in Bayern, zehn, zwölf,
fünfzehn Jahre dauern. Wenn wir jetzt Erkundungsbohrungen machen, dann wollen wir
dort auch in Wasserschutzverfahren gehen, selbst wenn es einigen vor Ort nicht gefällt.
Das Schweizer Emmentaler-Prinzip mit Löchern bei Schutzgebieten, etwa dort, wo ein Ge-
werbegebiet oder eine Besiedlung ist, kann es nicht geben. Der Schutz des Trinkwassers ist
durchgängig. Dieser Aufgabe wollen und werden wir uns stellen, weil wir in Bayern einer
von denen sind, die mit das meiste für Trinkwasserschutz, auch auf freiwilligere Vereinba-
rungsregelung, je Kubikmeter ausgeben. Bevor wir irgendwann 30 Cent für die Aufberei-
tung aufwenden müssen, geben wir erst einmal zwanzig Cent für Trinkwasserschutz aus.
Das werden wir dem Verbraucher versuchen, rüberzubringen.

Frau Merz, wie stark sind die Widerstände gegen neue Wasserschutzgebiete, die ja zum
Beispiel für Landwirte mit Einschränkungen etwa bei der Düngung verbunden sind?

Merz: Grundsätzlich geht es um den Schutz dieses unterirdischen Schatzes „Grundwas-
ser“. Das ist wichtig, und viele Leute werden das unterschreiben. Viele Bürgerinnen und
Bürger die bereits heute in einem Wasserschutzgebiet leben, haben sich damit auch arran-
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giert. Aber denjenigen, bei denen sich etwas ändert, weil beispielsweise eine neues Schutz-
gebiet ermittelt wird oder ein vorhandenes Gebiet vergrößert werden soll, machen diese
Veränderungen Angst. Und diese Angst wird oftmals benutzt, um Stimmung gegen den
Grundwasserschutz zu machen. Damit müssen wir umgehen, auch wenn die Zusammen-
hänge sehr komplex sind, wie im Falle der Hollfelder und der Veldensteiner Mulde. Ich
verstehe die Besorgnisse der Bürger. Dennoch bleibt es eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, die Grundwasservorräte zu schützen. Daher wird für jedes Wasserschutzgebiet eine
Verordnung entwickelt, in der festgelegt wird, was dort zum Schutz des Trinkwassers nicht
erlaubt ist. Das ist deswegen so wichtig, weil alle, die in einem solchen Schutzgebiet leben
und arbeiten, wissen müssen, auf was sie aufpassen müssen. Verbote werden von jedem
von uns erst einmal kritisch gesehen und das ist auch der Punkt, der den Bürgerinnen und
Bürgern Angst macht.

Herr Hümmer, ein Wasserschutzgebiet ist ein Eingriff ins Eigentum, sagen Kritiker.

Hümmer: Der Trinkwasserschutz muss uns etwas wert sein. Es muss der eine bezahlen,
was wir vom anderen nehmen, wenn dieser bestimmte Wirtschaftsformen nicht mehr ausü-
ben kann. Wir müssen ihm dafür einen Ausgleich bezahlen. Dann wird das funktionieren.
Darüber hinaus: Konzepte wie die Energiepflanze Silphie und Zwischenfruchtanbau sind
wichtig, um Bodenerosion zu verhindern. Im Gegensatz zu Mais braucht der Bauer diese
Energiepflanze zwanzig Jahre nicht umzupflügen; er spart sich den Diesel und den Arbeits-
einsatz. Diese Konzepte müssen wir weiter voranbringen. Wir brauchen diese verwurzelten
Pflanzen, wir brauchen Zwischenfrucht, damit in Herbst und Winter die Felder nicht braun
herumliegen. Wir müssen alle Seiten mitnehmen. Wir müssen dem Verbraucher sagen: Du
musst ein paar Cent mehr bezahlen, damit wir dem anderen den Trinkwasserschutz mone-
tär vergüten. Das ist eine Zukunftsaufgabe, eine Generationenaufgabe, eine Aufgabe des
gedeihlichen, friedlichen Miteinanders. Das müssen wir schaffen. Eigentum ist im Übrigen
nicht nur Recht, sondern auch Pflicht und Verantwortung.

Ruckdeschel: Jetzt war der Fokus immer auf der Landwirtschaft. Ich will einfach noch
ergänzen, dass sich der Schutz des Trinkwassers über das gesamte Wasserschutzgebiet und
der Schutzgebiets-Katalog sich jenseits der Landwirtschaft auch auf viele andere Bereiche
erstreckt, wie zum Beispiel Straßenbau oder Rohstoffgewinnung. Es darf nicht der Ein-
druck entstehen, dass sich der Schutzgebiets-Katalog speziell gegen Landwirte richtet. Die
Landwirtschaft ist ein Punkt unter vielen in diesem Schutzgebiets-Katalog. Es ist ein um-
fassender Schutz mit Zielrichtung auf viele Handlungsbereiche unter dem Aspekt der Vor-
sorge. Die Landwirtschaft ist hier insofern hervorgehoben, als es für sie rechtlich einen
Ausgleichsanspruch gibt, der ja im Wasserhaushaltsgesetz und im bayerischen Wasserge-
setz fest verankert ist. Das heißt: Das Wasserversorgungsunternehmen ist grundsätzlich
verpflichtet, all die Dinge auszugleichen bei der Land- und Forstwirtschaft, die sich aus
den zusätzlichen Einschränkungen des Trinkwasserschutzes ergeben.

Das Gespräch führte Elmar Schatz
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2.3
 Erstmaliger Keimbefall seit Bestehen der Juragruppe
 Problem nicht durch das Wasserdargebot oder durch Be-

triebsabläufe der Juragruppe bedingt
 Eintrag erfolgte durch Belastung einer neu eingebauten

technischen Anlage
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2.4 Beschaffungs- und Absatzmarkt

Gemeindeordnungen und auch die Landeswassergesetze definieren in der Regel die
Trinkwasserversorgung als kommunale Pflichtaufgabe. Die Gemeinden entscheiden
auf dieser Basis, wie die Trinkwasserversorgung zum Wohl der Bürgerinnen und Bür-
ger vor Ort ausgestaltet und organisiert wird (Quelle: Branchenbild der deutschen
Wasserwirtschaft).

Die Juragruppe sieht hier gesetzgeberischen Handlungsbedarf und hat dies an zustän-
dige Stellen in Ministerien, Landesamt für Umwelt und Bay. Gemeindetag schriftlich
vorgebracht.

Intention ist, dass wir die Zeit für gekommen sehen, die in Bayern unterschiedlichen
Systeme, Gebührenkalkulation und Kostendeckungsermittlung nach dem KAG, Jah-
resabschluss gemäß EBV und HGB, Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung nach
Steuerrecht und Beurteilung betriebswirtschaftlicher Effizienz nach einem Benchmar-
kingsystem transparent zu vereinheitlichen.

Die Wasserversorgung ist durch den Anschluss- und Benutzungszwang und die
Einhebung kostendeckender Gebühren gekennzeichnet.
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2.5 Geschäftsverlauf, Wettbewerbssituation und Marktstellung des Unterneh-
mens

Das Betriebsergebnis 2022 schließt mit einem bilanziellen Verlust von 685.798,30 €
ab. Das Ergebnis kann wie folgt interpretiert werden:

Trotz dieses Minusergebnisses in der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 hat die Ju-
ragruppe mit 1.330.849,88 €, ermittelt nach folgenden Berechnungsschema im Be-
reich der selbst erwirtschafteten Finanzmittel erzielen können.

-685.798,30 €
1.904.185,76 €

238.150,77 €
./. Auflösung Sonderposten 49.226,31 €

21.685,63 €
-24.064,00 €
262.745,09 €
134.716,04 €

0,00 €
0,00 €

∑ insgesamt: 1.330.849,88 €

Ermittelt werden diese wie folgt:

Betriebsergebnis
+ Abschreibung
./. Auflösung Ertragszuschüsse

./. Auflösung Leerrohrnutzung

./. Verbrauchsabgrenzung Wassergebühr
+  Herstellungsbeiträge
+ Erstattung Hausanschlusserstellung
+ Anschlussentgelte
+ Leerrohrnutzungsentgelte

Staatliche Zuschüsse sind bei den selbst erwirtschafteten Finanzmitteln nicht
mit eingerechnet.

Das im Vergleich zum Vorjahr um 274.009,36 € gestiegene Minusergebnis von
411.788,94 in 2021 auf 685.798,30 € in 2022 ist bedingt durch in den Betriebsab-
läufen nicht beeinflussbare Sonderfaktoren.

 Zum einen durch die volumengroße nachhaltige Investitionstätigkeit über mehr
als ein Jahrzehnt und hieraus bedingt durch alljährlich enorm steigenden Ab-
schreibungen. Die Abschreibung in Höhe von 1.904.185,76 €, die sich zum Vor-
jahr 2021 mit 1.786.143,47 € alleine in 2022 um 118.042,29 € erhöhte, ist zwar
eine Cash-Flow Position, für die kein laufender Finanzaufwand entsteht, jedoch
spiegelt sich hier die Abfinanzierung dieser sehr hohen Investitionstätigkeit wie-
der.
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Investitionen im Zeitraum 2013 – 2022
Die Investitionen im Zeitraum 2013 – 2022 sind anhand der vom Bayerischen
Kommunalen Prüfungsverband ermittelten Anlagenzugänge im Rahmen der Bi-
lanzerstellung aufgeführt.

2013 1.497.435,46 €
2014 1.195.921,33 €
2015 1.312.062,47 €
2016 3.229.721,05 €
2017 2.437.591,67 €
2018 2.970.779,79 €
2019 5.141.250,12 €
2020 3.745.713,03 €
2021 5.974.478,90 €
2022 3.098.706,57 €

2013-2022 Gesamt: 30.603.660,39 €

Investitionsvolumen im Durchschnitt
der letzten 10 Jahre:

3.060.366,04 € p.a.

 Bei Blick in die Jahresrechnung 2022 mit Bilanz und GuV ist festzustellen, dass
ein erheblicher Mehraufwand beim Pumpstrom infolge des Ukraine-Krieges und
der weltpolitischen Veränderungen festzustellen ist. Hatten wir 2021 noch für
den Pumpstrom 270.479,28 € aufzuwenden, so hatten wir 2022 hierfür
497.624,45 € zu bezahlen. Dies führt zu einer so nicht einkalkulierten Kos-
tenmehrung von 227.145,17 € in 2022.

 Ab 12. Dezember 2022 hatten wir erstmals in unserer Geschichte mit einem
Keimbefall intensiv zu kämpfen. Es wurden bei Untersuchungen sogenannte
„Pseudomonaden-Umweltkeime“ in unserem Versorgungsnetz festgestellt.
Dies führte dazu, dass die Weihnachtszeit für den allergrößten Teil unserer Mit-
arbeiter ausfiel.

Anzumerken gilt, dass diese Verkeimung mit allergrößter Wahrscheinlichkeit
durch den Einbau einer leistungsstarken neuen Unterwasserpumpe erfolgt sein
könnte. Schadenersatzansprüche werden z. Zt. geprüft.

Tägliche Spülvorgänge, tägliche Wasseruntersuchungen und tägliche Beratun-
gen in einem eigens eingerichteten Krisenstab führt dazu, dass geplante Ur-
laubzeiten und Abgelten von Überstunden nicht erfolgen konnten. Mehr noch
es mussten neue Überstunden abgeleistet werden. So mussten für geleistete
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Überstunden und nicht genommenen Urlaub zusätzlich 42.247,03 € neue Per-
sonalrückstellungen gebildet werden. Diese belasteten das Ergebnis 2022
um eben diesen Betrag von 42.247,03 €.

 Vom 12.12.2022 bis zum 31.12.2022 mussten ca. 27.000 m³ für das Freispülen
unseres Netzes mehr gefördert werden. Bei einem angenommenen Selbstkos-
tengestehungspreis von 1, -- € war das Betriebsergebnis in 2022 um ca.
27.000,00 € mehr belastet. Weitere Kosten für ein neues Desinfektionsverfah-
ren, zusätzlicher Untersuchungen und Beratungshonorare waren auf das Konto
51000007 mit 33.185,08 zu quantifizieren. Für laufende Betriebsmittel, Über-
stunden- und Feiertagszuschläge sind weitere 15.000, -- € für die Abwicklung
dieses Schadensfalles zu veranschlagen. Diese Positionen belasteten das
Betriebsergebnis 2022 um 75.185,08 €.

 Im Gegenzug erfuhr das Betriebsergebnis eine Entlastung durch die zum
01.10.2022 beschlossene Grundgebührenerhöhung in einem Volumen
von 176.512,00 €.

 Die Aufrechnung dieser Positionen ( + 100.864,00 ./. 118.042,29
./.227.145,17 ./. 42.247,03 ./. 75.185,08) führt mit 361.755,57 € zu einem Min-
derergebnis.
Diese 286.107,57 Minderergebnisse waren so nicht vorhersehbare Sonde-
rereignisse durch weltpolitische Veränderungen und einer Schadenslage
die durch das Unternehmen nicht verschuldet war.

 Kürzt man das Betriebsergebnis 2022 um diese ergebnismindernden Son-
derereignisse beim Betriebsergebnis so ergibt dies ein Vergleichsergeb-
nis zum Betriebsergebnis 2021 in Höhe von ./. 324.042,73 €.

 Das tatsächliche Ergebnis 2021 betrug ./. 411.788,94 €.
Daraus lässt sich für die Werkleitung schlussfolgern, dass die betriebliche
Effizienz auch in 2022 weiter hoch geblieben ist.

Betrachtet man die verrechnete Gesamtwasserabgabe (Endverbraucher und Wasser-
gäste) in 2022 mit 1.362.654 m³ mit der des Vorjahres, so ist der Verbrauch in 2022
gestiegen.

Selbstverständlich steigen durch die Erweiterungen auch die Unterhaltskosten eines
dadurch größeren Verteilnetzes. Deshalb muss die Betriebsbewirtschaftung und -füh-
rung immer unter kostenminimierenden Gesichtspunkten und effizienten Personalein-
satz erfolgen. Dies ist auch in 2022 hervorragend gelungen.

In 2022 haben uns die stark gestiegene Inflation, die explodierten Energiepreise und
die Auswirkung des Ukrainekrieges noch mehr herausgefordert.

Eine gute Effizienz in den Betriebsabläufen, wurde uns von Rödl und Partner in den
alljährlichen Benchmarking-Berichten (neuester vom 08.05.2023) bescheinigt. Bedingt



Seite 35 von 61

durch die Einnahmen im Nebengeschäft (Arbeiten für Dritte, Materialverkauf usw.) so-
wie durch die Aktivierung der Arbeitsleistung unserer Mitarbeiter bei der Selbstvor-
nahme von Investitionstätigkeiten, haben uns dies erwirtschaften lassen.

Unsere laufenden bereinigten Kosten gem. diesem neuesten Benchmarkingbericht lie-
gen mit 0,89 €/m³ unter dem Mittelwert von 1,17 €/m³ der verglichenen, ähnlich großen
Wasserversorger.

So bewegen sich auch die laufenden Kosten für die Verwaltung mit 0,18 €/m³ deut-
lich unter dem Mittelwert der Vergleichsgruppe 0,27 €/m³.

Die laufenden Kosten Technik betragen 0,71 €/m³, der Mittelwert der Vergleichs-
gruppe liegt bei 0,90 €/m³.

Die laufenden Kosten, die für das Netz der Juragruppe entstehen, liegen aktuell bei
0,39 €/m³), Mittelwert der Vergleichsgruppe: 0,50 €/m³.

Die laufenden Kosten für die Gewinnung betragen bei der Juragruppe 0,26 €/m³,
Mittelwert der Vergleichsgruppe 0,32 €/m³.

Die Gesamtentwicklung ist insgesamt weiterhin als rundum positiv zu bezeich-
nen.
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Marktstellung und Vertragslagen

Die Juragruppe versorgt zurzeit ca. 26.000 Einwohner in ihrem Versorgungsgebiet.

Wassergäste mit Wasserlieferungsverträgen sind:
- Stadt Pottenstein mit Bereichen Haselbrunn, Weidmannsgesees, Bayreuther-

Berg, Gewerbegebiet, Felsenschwimmbad, Siegmannsbrunn
- Stadt Waischenfeld, OT Hannberg
- Stadt Auerbach, OT Weidlwang
- ZV Treunitz-Wiesentfelsgruppe
- ZV Stechendorfgruppe
- Stadt Auerbach, 2. Standbein
- ZV Sanspareilgruppe

Die Gebühren und Beiträge sind festgesetzt auf:

bis 30.09.2022 ab 01.10.2022

Wasserpreis 1,80 m³ 1,80 m³

Zählergebühr 36,00 € - 480,00 € 84,00 € - 1.120,00 €

Herstellungsbeitrag seit 01.01.2012

Grundstücksfläche 1,30 €/m²
Geschossfläche 5,00 €/m²

bis 30.09.2022 ab 01.10.2022

Wassergäste mit Wasser-
lieferungsvertrag

0,55 €/m³ 0,70 €/m³

 bei Überschreitung
der Höchstmenge
Zuschlag

0,75 €/m³ 0,90 €/m³

Wassergäste ohne Was-
serlieferungsvertrag

1,00 €/m³ 1,20 €/m³
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2.6 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.6.1 Ertragslage

Betriebserträge

Die Betriebserträge stellen sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

1. 2022 2021

2.735.794,39 € 2.487.415,99 €
Gebührenüberdeckung, Vorkalkulationszeitr. 0,00 € 0,00 €

-24.064,00 € 8.655,00 €
238.150,77 € 214.425,19 €

Auflösung Mietentgelt 21.685,63 € 21.685,63 €
Hebedaten Ablesegebühren 31.088,00 € 30.844,00 €
Stromeinspeisung Wasserkraftwerk 21.293,27 € 20.757,86 €

611.561,25 € 721.378,68 €
3.635.509,31 € 3.505.162,35 €

2. die sonstigen betrieblichen Erträge
setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösung Investitionszuschüsse 49.226,31 € 4.004,13 €
Periodenfremder Ertrag 0,07 € 39,10 €
Stromsteuererstatt.VJ 18.585,34 € 19.450,94 €
Veräußerungserlös 0,00 € 0,00 €
Versicherungsentschädigung 5.259,37 € 0,00 €
sonstige Zinsen, Mahngebühren 2.730,22 € 2.633,26 €
Sonstiges 6.987,32 € 3.636,10 €

82.788,63 € 29.763,53 €

3. 491.055,01 € 576.297,17 €

Gesamterlöse 4.209.352,95 € 4.111.223,05 €

98.129,90 €

Nebengeschäft

Steigerung +/ Minderung - (zum Vorjahr)

die Umsatzerlöse setzen sich

Auflösung Ertragszuschüsse

wie folgt zusammen:

Wassergebühren

Verbrauchsabgrenzung

Aktivierte Eigenleistungen

Die Erlöse im Nebengeschäft (Nebengeschäft und Hebedaten) haben sich zum Vor-
jahr um 109.817,43 € verringert. Im bayernweiten Vergleich ist das Volumen unseres
Nebengeschäftes trotzdem weiterhin ein einsamer Spitzenwert.



Seite 38 von 61

Die Wasserabgabe 2022 beträgt 1.362.654 m³ (Vorjahr 1.305.772 m³), dies ent-
spricht einem Zugang von 56.882 m³.

m³ 2021 Erlöse 2021 m³ 2022 Erlöse 2022
10/20-09/21 01.01.-31.12. 10/21-09/22 01.01.-31.12.

Waischenfeld 114.159 117.310
Hollfeld 169.793 175.059
Pegnitz 691.015 711.880
Pottenstein 131.500 138.006
Plankenfels 28.569 30.537
Königsfeld 30.385 30.470
Ahorntal 10.452 11.047
Hummeltal 6.337 6.281
Gößweinstein 1.031 960

Zwischensumme 1.183.241 = 2.400.266,39 € 1.221.550 = 2.634.312,61 €

Bauwasser 15.273 20.545,68 € 3.287 31.522,61 €

12.975 13.227,00 € 6.502 6.754,00 €

Zwischensumme 1.211.489 = 2.434.039,07 € 1.231.339 = 2.672.589,22 €

Gast Pottenstein 13.957 14.080
Gast Waischenfeld - Hannberg 8.299 9.257
Gast Treunitz-Gruppe 25.272 27.369
Gast Auerbach – Weidlwang 1.655 1.704
Gast Stechendorfgruppe 8.133 5.499
Gast Auerbach 2. Standbein 24.208 23.515
Gast Sanspareilgruppe 12.759 13.873
Gast Steinfeld 0 8.194

Zwischensumme 94.283 = 53.376,92 € 103.491 = 63.205,17 €

27.824

Gesamt: 1.305.772 = 2.487.415,99 € 1.362.654 = 2.735.794,39 €

Mengen- und Tarifstatistik 2021 - 2022

Spülwasserbedarf 12/2022 infolge
Aufkeimungsvorgang

Schadensersatzansprüche
wurden geltend gemacht!

Belieferung ohne Vertrag
Gemeinde Schnabelwaid
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Betriebsaufwendungen

Die gesamten Personalaufwendungen betragen in ihrer Gesamtsumme 1.346.109,48 €
in 2022 (Vorjahr 1.275.322,76 €).

Der Aufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe (ohne Strombezug) und die bezogenen
Dienstleistungen betragen in 2022 mit 620.219,56 € (Vorjahr 619.042,17 €).

Die Gesamtkosten für Strombezug betrugen 497.624,45 € in 2022 (Vorjahr 270.479,28
€). Hier zeigt sich in Höhe von 227.479,28 € eine gravierende Steigerung der Betriebs-
aufwendungen auf.

Im Rechnungsjahr wurden insgesamt 1.560.368 m³ (Vorjahr 1.472.053 m³) Wasser
gefördert, davon 1.533.529 m³ (Vorjahr 1.442.975 m³) aus den Tiefbrunnen und
26.839 m³ (Vorjahr 29.078 m³) aus Quellwasserschüttungen.

Der rechnerische Verlust „Förderung zu Abgabe 2022“ mit ca. 197.714 m³ (2017
167.234 m³ / 2018 190.217 m³ / 2019 169.311 m³ / 2020 169.631 m³/ 179.256 m³) setzt
sich zusammen aus:

Der Betriebswasserverbrauch in 2022 ist auch durch den Leitungsneubau mit einer
erhöhten Spülnotwendigkeit bedingt. Der Wasserverlust ist im Vergleich zu anderen
Versorgern weit unter dem Durchschnitt. Dies ist das Ergebnis und zugleich die Folge
der hohen Netzerneuerungsrate der Juragruppe sowie einem effizienten Überwa-
chungssystem über unsere Fernwirkanlage.

Das durchschnittliche Netzalter der Juragruppe beträgt ca. 25 Jahre, somit wären
Wasserverluste von 15 % normale Verluste.

Die sonstigen Aufwendungen betragen in 2022 225.942,99 € zu 218.004,71 € in
2021.

Der Zinsaufwand für das Jahr 2022 betrifft im Wesentlichen Darlehenszinsen und be-
trug 295.021,85 € (Vorjahr 343.475,05 €).

2017 2018 2019 2020 2021 2022

a) Feuerschutz/ Bestand 90.000 105.000 105.000 105.000 105.000 120.000
Leitungsspülen

b) Wasserverlust 77.235 85.217 64.311 64.631 74.256 77.714

Verlust in % 5,45 5,77 4,43 4,32 5,04 4,98
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2.6.2 Finanzlage 2021 2022

betriebliche Erträge 4.111.223,05 € 4.209.352,95 €

abzüglich
Zinsen 343.475,05 € 295.021,85 €
Aufwendungen Roh- und Betriebsstoffe 481.250,23 € 171.516,54 €
Aufwendungen bezogene Leistungen 440.798,36 € 448.703,02 €
Abschreibungen Anlagevermögen 1.786.143,47 € 1.904.185,76 €
Personalkosten 1.275.322,76 € 1.346.109,48 €
sonst. Aufwendungen 186.198,55 € 723.567,44 €
sonst. Steuern 9.823,57 € 6.047,16 €
ergibt einen Jahresverlust/gewinn von 411.788,94 €- 685.798,30 €-

./. Verrechnung der Abschreibung
mit Ergebnis 1.786.143,47 € 1.904.185,76 €

CASH-FLOW 1.374.354,53 € 1.218.387,46 €

Der Cash-Flow wurde bisher immer nach dem obigen Ermittlungsschema dargestellt.

Finanzmittel zum 31.12.2022 waren nicht vorhanden. Bei der Sparkasse Bayreuth
führte das laufende Girokonto einen Saldo in Höhe von Minus 858.615,74 €. Das lau-
fende Konto war mit einer ausreichenden Kreditlinie versehen.

Der Forderungsbestand zum 31.12.2022 betrug 3.493.868,94 €. Diese überstiegen
deutlich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonsti-
gen Verbindlichkeiten in Höhe von 412.881,37 € um 3.530.987,57 €.

Der Zweckverband ist aufgrund der eingeräumten Kreditlinien in der Lage seine
Zahlungsverpflichtungen jederzeit zu erfüllen. Liquiditätsengpässe sind weder
eingetreten noch erwartet.
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2.6.3 Vermögenslage

Aktiva / Investition

Das Anlage- und Umlaufvermögen beträgt auf der Aktivseite zum 31.12.2022:
52.239.193,48 € (Vorjahr 50.467.156,06 €).

Das Anlagevermögen betrug 48.418.691,48 € (Vorjahr 47.225.463,99 €). Die
finanzwirksamen Anlagenzugänge beliefen sich dabei auf 3.098.706,57 € (Vorjahr
5.974.478,90 €). Hierüber ist eine Aufstellung über die durchgeführten
Maßnahmen 2022 (Anlage 1) beigefügt.

Den Anlagenzugängen stehen planmäßige Abschreibungen von 1.904.185,76 €,
(Vorjahr 1.786.143,47 €) gegenüber, die sich zum Vorjahr um 118.042,29 € erhöht
haben.

In den Anlagenzugängen sind aktivierte Eigenleistungen von 491.055,01 € enthalten.

Grundstückszugänge 2022

Der Verband verzeichnete im Berichtsjahr 2022 keine Zugänge bei den Grundstücken.

Der Bilanzwert der Grundstücke zum 31.12.2022 beträgt 877.431,52 € unverändert
zum Vorjahr mit 877.431,52 €.

Anlagen im Bau sowie geplante Bauvorhaben

Der Restbuchwert des Sachanlagenvermögens „Anlagen im Bau“ zum 31.12.2022 be-
trägt 3.606.661,71 € (Vorjahr 1.933.477,53 €).
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Passiva / Finanzierung

Dem gegenüber stehen in der Passivseite folgende Positionen:

2021 2022

Stammkapital 10.000.000,00 € 10.000.000,00 €
Rücklage und Gewinn / Verlust 12.436.221,93 € 12.436.221,93 €
Sonderposten Investitionszuschüsse 1.918.007,17 € 2.433.275,66 €
Ertragszuschüsse 7.567.874,00 € 7.727.184,36 €
Rückstellungen 113.027,38 € 156.274,41 €
Verbindlichkeiten 17.806.595,42 € 19.579.634,23 €
Rechnungsabgrenzung 682.555,16 € 649.526,19 €
./. vorgetragene Verluste -57.125,00 € -742.923,30 €

50.467.156,06 € 52.239.193,48 €

Stellt man die Bilanzen 2022 und 2021 gegenüber und bereinigt die Bilanzsumme um
den Sonderposten Investitionszuschüsse, die erhaltenen Ertragszuschüsse und die
passive Rechnungsabgrenzung für Leerrohrnutzung sowie den Anspruch auf staatli-
che Förderungen, die als Forderungen in Höhe von 3.235.417,20 € ausgewiesen sind,
führt dies zu einer bereinigten Bilanzsumme in Höhe von 38.193.790,07 € für 2022.

Hieraus errechnet sich ein Eigenkapitalanteil von 56,80% (Vj. 59,63 %). Durch das
Eigenkapital, das sich aus internen und externen Finanzierungsquellen zusammen-
setzt, sowie durch Bankdarlehen und Anleihen sind die langfristig gebundenen Vermö-
gensgegenstände fristadäquat finanziert.
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2.7 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen (§ 24 Nr. 4 EBV)

31.12.2021 31.12.2022 Veränderung

Stammkapital 10.000.000,00 € 10.000.000,00 € 0,00 €
Allgemeine Rücklage 12.436.221,93 € 12.436.221,93 € 0,00 €
Gewinn/ Verlust 57.125,00 €- -685.798,30 € -742.923,30 €
Eigenkapital 22.379.096,93 € 21.750.423,63 € -742.923,30 €

Das Eigenkapital mit Rücklagen beträgt zum 31.12.2022 in der Summe
21.750.423,63 € (Vorjahr 22.379.096,93 €).

Erläuterung der staatlichen Zuschüsse

Die staatlichen Zuschüsse für wasserwirtschaftliche Maßnahmen wurden aufgrund un-
terschiedlicher staatlicher Förderprogramme, sowohl dem Kapital als auch dem „Son-
derposten Investitionszuschüsse“ zugeführt.

Die unterschiedliche Zuführung gründet darin, dass bei dem bayerischen Pilotförder-
programm „Interkommunale Zusammenarbeit“ die Gemeinden als Träger der ge-
meindlichen Wasserversorgung oder als Mitglieder eines bisherigen Zweckverbandes
gefördert wurden.

Die erhaltenen staatlichen Zuwendungen, für die in diesem Pilotförderprogramm ge-
förderten Maßnahmen, wurden wegen der gemeindlichen Förderungsberechtigung,
dem Eigenkapital zugeführt. Hierzu mussten die beantragenden Gemeinden Koopera-
tionsvereinbarungen mit der Juragruppe schließen.

Förderfähig waren Maßnahmen, sofern gleichzeitig eine neue oder zusätzliche Zusam-
menarbeit in Form einer gemeinsamen Betriebsführung zur Einhaltung der techni-
schen Regeln, insbesondere DVGW-Arbeitsblatt W 1000, vereinbart worden war, oder
der Versorgungsauftrag gleich an die Juragruppe übertragen wurde.

Die Juragruppe konnten die betreffenden Maßnahmen 2021 abschließen, so dass
2021 letztmals Eigenkapitalzuführungen gebucht wurden.

Weitere erhaltenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht diesem Pilot-
programm zuzurechnen sind und ganz normal nach den geltenden Zuschussrichtlinien
gefördert wurden, wurden buchungstechnisch den „Sonderposten Investitionszu-
schüsse“ zugeführt. Der ausgewiesene Bilanzwert in der Schlussbilanz zum
31.12.2022 beträgt 2.433.275,66 €.
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Die Rückstellungen nahmen 2022 folgende Entwicklung (§ 24 Nr.4 EBV):

Stand 01.01.  Verbrauch Auflösung Zuführung Stand 31.12.

Urlaub 47.827,84 € 44.043,49 € 47.827,84 € 47.827,84 €
Überstunden 57.446,57 € 18.983,89 € 57.446,57 € 57.446,57 €
Erstellung Jahresabschl. -  € -  € 4.000,00 € -  €
Prüfung Jahresabschl. 6.000,00 € -  € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Gebührenüberdeck. -  € -  € -  €
Ausgleichszahlungen
Landwirtschaft 45.000,00 € -  € 40.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €

#BEZUG! 63.027,38 € 50.000,00 € 156.274,41 € 156.274,41 €

2.8 Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der Anlage

Die technisch-wirtschaftliche Betätigung des Verbandes erstreckt sich auf Wasserge-
winnung und -verteilung an die Mitgliedsgemeinden sowie der Belieferung von Was-
sergästen auf der Grundlage von Wasserlieferungsverträgen. Ab dem 01.01.1992 wird
direkt mit dem Endverbraucher abgerechnet.

Die Förderkapazität der 3 Tiefbrunnen beträgt 195 Liter / Sekunde.
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2.9 Personal

Personalaufwand

2021 2022

992.484,16 € 1.045.952,02 €
195.966,02 € 211.081,93 €

ZVK, Debeka 78.186,24 € 80.306,35 €
8.686,34 € 8.769,18 €

1.275.322,76 € 1.346.109,48 €

Löhne und Gehälter
soziale Abgaben

Berufsgenossenschaft

Der Personalaufwand erhöhte sich von 2021 nach 2022 insgesamt um 70.410,40 €
auf 1.346.109,48 €. Die Erhöhungen haben ihre Ursache durch tarifliche Steigerungen,
durch ausbezahlte Überstunden, Stundenerhöhungen.

Personalstatistik

Stand
31.12.2021 Zugang Abgang

Stand
31.12.2022

Summe 22 1 0 23

(inkl. geringfügig Beschäftigter, inkl. Werkleiter, inkl. Auszubildender, ohne Beschäf-
tigte in ATZ-Freistellungsphase, ohne kurzfristige Aushilfen, ohne Beschäftigte in Er-
ziehungsurlaub)

Der Zweckverband beschäftigt in 2022 (inkl. Werkleiter, ohne geringfügig Beschäftigte
und ohne Auszubildenden) durchschnittlich 17,00 VAK und durchschnittlich 18 Perso-
nen.

Die 5 geringfügig Beschäftigten führen zu weiteren 0,63 VAK.

Von den 23 Beschäftigten zum 31.12.2022 waren drei teilzeit- und fünf geringfügig
beschäftigt. Der Zweckverband hat einen Werkleiter.
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3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen
Chancen und Risiken (Chancen und Risikobericht)

Zur frühzeitigen Erkennung von Risiken wird als Instrument die mittelfristige Wirt-
schaftsplanung genutzt, die sich in der jährlichen Haushaltssatzung widerspiegelt.
Durch begleitende Plan-/Ist-Vergleiche werden Veränderungen aufgezeigt, um im Be-
darfsfall rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Haushaltssat-
zung umfasst die Bereiche Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie das Investiti-
onsprogramm.

Folgende Chancen und Risiken können auf die nachfolgende Prognose der künftigen
Entwicklung einwirken:

 Finanzwirtschaftliche Risiken: Zur Finanzierung der Anlageinvestitionen wer-
den auch langfristige Bankdarlehen eingesetzt. Die meisten Darlehen werden
mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhö-
hungsrisiko im Rahmen der langfristigen Zinsbindungsfristen abgesichert. So-
weit die Zinsbindung nicht bis zum Ende der Laufzeit der Darlehen gewählt
wurde, verbleibt nach Ablauf der Zinsbindungsfrist ein geringes Zinsänderungs-
risiko.

Der Kreditbedarf der Jahre 2019, 2020, 2021, und 2022 wurde kurzfristig be-
züglich der Zinsbindung, sogar mit Negativzinsen bis zum 30.10.2022 zusam-
mengefasst aufgenommen. Ebenso waren in 2022 Zinsbindungsabläufe in ei-
nem Volumen von 1.613.385, -- € mit zu bedenken.

In der Verbandsversammlung am 29.11.2021 hatte der Werkleiter erhebliche
Zinssteigerungsrisiken erkannt und umfassend zu Inflationsrate, weltweiter Ver-
braucheranstieg, Aktien und Immobilienmärkte ausgeführt. Er empfahl den Ver-
bandsräten sehr zeitnah mittels einer Forward-Vereinbarung die Zinsen zu si-
chern. Dem schloss sich die Verbandsversammlung voll umfänglich an.

So wurde ein Kreditvolumen von 5.513.385, -- € über 31 Jahre bis zur Ge-
samttilgung, mit einem garantierten Jahreszins von 0,83 % zinsgesichert. Es
war das Ergebnis einer bundesweiten Angebotseinholung.

Wie richtig diese Entscheidung war, zeigt das in Anlage 2 dargestellte aktuelle
Zinstableau. Für die gleiche Laufzeit wären heute 3,00 % an Zinsen p. a. zu
bezahlen. Folglich hat sich die Juragruppe über die gesamte Laufzeit ca.
1.700.000, -- € an Zinsaufwendungen eingespart.

Der am 31.12.2022 bestehende Darlehensbestand ohne Kassenkredite (Spar-
kasse 858.615,74 € und VR Albstadt mit 2.600.000, -- €) in Höhe von. ca.
15.708.000, -- € sind ca. 13.310.000, -- € bis zur Kompletttilgung zinsgesi-
chert. D. h. für 84,7 % unseres Kreditbestandes existieren keinerlei Zinsän-
derungsrisiken. Die restlichen ca. 2.398.000, -- € müssen erst im Jahre 2030
einer neuen Zinsvereinbarung unterworfen werden.

Dies führte im Jahresabschluss 2022 zu deutlichen Rückgängen beim Zinsauf-
wand. Dieser betrug 2022 nur noch 295.021,85 € im Vergleich zum Vorjahr
343.475,05 €.
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Zum Zwischenfinanzierungsvolumina per 31.12.2022 in Höhe von
3.458.615,74 € gilt es anzumerken, dass uns der Freistaat mitgeteilt hat,
dass die bisher genehmigten Zuwendungen wegen fehlender Haushalts-
mittel des Freistaates Bayern erheblich verspätet ausbezahlt werden.

Das WWA-Hof teilte uns hierzu folgendes mit: „Die Transparenzliste des
Ministeriums liegt uns jetzt vor. Danach ist die Auszahlung von 650.088,60
€ für den 31.05.2023 vorgesehen. Im Frühjahr 2024 werden voraussichtlich
1.065.530,80 € und im Frühjahr 2025 nochmals 965.593,00 €, 511.324,80 €
und 42.880,00 € ausbezahlt“.

Dies bedeutet, dass von den Zuwendungsansprüchen 2021 und 2022 in Höhe
von 3.235.417,20 € ab Juni 2023 weiterhin 2.585.328,60 € zwischenfinanziert
werden müssen. Rechnet man aufgrund reger Investitionstätigkeit 2023, den
Zuwendungsanspruch hieraus mit ca. 2.500.000, -- € hinzu, müssen 5.000.000,
-- € zwischenfinanziert werden. Aufgrund der exorbitant gestiegenen Zinsen
ist hier mit einem jährlichen nicht einkalkulierten Mehraufwand von weiteren
200.000, -- € zu rechnen.

Ausfallrisiken bei Forderungen werden bei der Wasserversorgung durch
die Einhebung von Abschlagszahlungen erheblich reduziert.

Durch die Möglichkeit, bei Zahlungsverzug Versorgungssperren zu erhe-
ben, bewegen sich die Forderungsausfälle auf niedrigem Niveau. Darüber hin-
aus sind keine weiteren bedeutenden Preisänderungs-, Ausfall- oder Liquidi-
tätsrisiken aus Finanzinstrumenten erkennbar.

 Marktrisiken: Unsere Industrie- und Gewerbekunden sind von der konjunkturel-
len Entwicklung beeinflusst. Bei einem wirtschaftlichen Abschwung, der zurzeit
eher wahrscheinlich ist, könnte sich eine geringere Abgabe einstellen. Von einer
guten Konjunktur würden wir entsprechend durch eine höhere Wasserabgabe-
menge und im Vergleich zum Erfolgsplan mit höheren Umsatzerlösen profitie-
ren. Das Verbrauchsvolumen unserer Industrie- und Gewerbekunden ist im Ver-
hältnis zur gesamten Abgabemenge eher gering.

 Mengenrisiken: Der Wasserverbrauch geht aufgrund der demographischen
Entwicklung zwar leicht zurück, durch neue Wasserlieferungen und Ausweitung
des Versorgungsgebietes wird dies mehr als kompensiert. Es ist mit leichten
Steigerungen in der Abgabemenge zu rechnen.

Aufgrund der Gesamtkapazität der Gewinnungsanlagen und des Netzes ist ein
Anstieg der Abgabe, im Bereich der Förderung, ohne weitere Infrastrukturinves-
titionen möglich. Im Gespräch ist auch eine volumengrößere Erweiterung unse-
res Versorgungsgebietes. Eine solche würde die Ertragskraft deutlich steigern.

 Marktpreisrisiken: Die Preisrisiken im Beschaffungsmarkt liegen insbesondere
in extrem gestiegenen Energiekosten. Da unsere langfristigen Stromlieferver-
träge zum Ende des Jahres 2021 abgelaufen sind, standen wir zu Beginn des
Jahres 2022 stark gestiegenen Strompreisen gegenüber. Deshalb haben wir
durch Einkäufe über den Spotmarkt versucht, einen dramatischen Stromanstieg
zu minimieren.
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Bei Blick in die Jahresrechnung 2022 mit Bilanz und GuV ist festzustellen, dass
ein erheblicher Mehraufwand beim Pumpstrom infolge des Ukraine-Krieges und
der weltpolitischen Veränderungen festzustellen ist. Hatten wir 2021 noch für
den Pumpstrom 270.479,28 € aufzuwenden, so hatten wir 2022 hierfür
497.624,45 € zu bezahlen. Dies führt zu einer so nicht einkalkulierten Kosten-
mehrung von 227.145,17 €.

Da wir am Spotmarkt halbstündlich unseren Strom einkaufen, war diese Preis-
steigerung im Vergleich zu den Kupus-Ausschreibungen des Gemeindetages
sogar mehr als günstig!

Wir haben im Jahr 2022 für den kWh-Arbeitspreis durchschnittlich 0,22 € be-
zahlt (Anlage 3).

Hätten wir unseren Strom über die öffentliche Ausschreibung des Gemeindeta-
ges - KUPUS geordert, so wäre die Preissteigerung erheblich größer ausgefal-
len.

Hier sind 0,40 € (nach Zahlung einer staatlichen Preisbremse, der tatsächlich
vereinbarte Preis ist wesentlich höher) für den Arbeitspreis zu bezahlen, was
dann nochmals 0,18 € Mehraufwand für die Kilowattstunde gewesen wäre. Be-
zogen auf unseren gesamten gebrauchten Pumpstrom wären dies nochmals
zusätzliche Kosten von 235.874,88 € gewesen (Verbrauch 1.310.416 kWh x
0,18 €).

Weitere Kostenmehrungen werden im Kraftstoffbereich und in der Beheizung
unserer Betriebsgebäude zu verzeichnen sein.

Durch teilweise deutliche Steigerungen bei den Rohstoffen und dem allgemei-
nen Teuerungsanstieg sind im Bereich des Wareneinkaufs, der Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe Preissteigerungen die Folge.

Dem soll durch eine Anpassung der Gebühren zeitnah begegnet werden.

 Branchenrisiken: Beim Absatz bestehen aufgrund der Einhebung kostende-
ckender Wasserpreise nur geringe Risiken und Chancen sind erkennbar und
zwar bezogen auf neue Wasserlieferungen oder Versorgungsgebietserweiterun-
gen.

 Strategische Risiken: Eine strategische Änderung der Geschäftsbetätigung
der Juragruppe ist nicht zu erwarten.

 Wetterrisiken: Besonders regenarme Sommer, die in ihrer Häufigkeit, aufgrund
des prognostizierten Klimawandels zunehmend sein könnten, stellen für die
Wasserversorgung eine betriebswirtschaftliche Chance dar, da dies zu einer Er-
höhung der Wasserabgabe führt. Aufgrund der vorhandenen Kapazitäten über-
wiegen die Chancen.

 Operative Risiken: Mit der höchsten Netzerneuerungsrate in Bayern, die im 10
Jahresdurchschnitt 3,0 % p.a. beträgt und im Rahmen des bayerischen Bench-
markingprojekt im Vergleich mit ähnlich großen Versorgern ermittelt wurde, sind
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überhöhte Unterhaltsaufwendungen nicht zu erwarten. Der Mittelwert „Netzer-
neuerungsrate“ der untersuchten Wasserversorgungsunternehmen beträgt nur
0,72 % im Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre. Die Wasserverlustrate ist
gem. dem Benchmarkinguntersuchungsbericht ebenfalls eine der niedrigsten in
ganz Bayern. Dies ist durch die hohe Netzerneuerungsrate und durch eine hoch-
moderne Fernwirktechnik bedingt.

 IT-Risiken: Die ununterbrochene Verfügbarkeit unserer Informationstechnolo-
gie ist insbesondere aufgrund des automatisierten Prozess- und Meldewesens
von großer Bedeutung. Trotz der Betreuung durch den Softwareanbieter kann
ein Ausfall nicht ausgeschlossen werden. Jedoch ist durch Virenschutzpro-
gramme, Hardwarefirewall und einer Dreifachdatensicherung (zwei separate
Serversysteme, eine weitere Sicherung in einem anderen Gebäude und eine
zusätzliche Außerhaussicherung) eine weitest gehende Absicherung installiert.

Mit der Firma PfK Ansbach (Projektgesellschaft für kommunale Ver- und Ent-
sorgungstechnik) wurde ein weiteres Vorgehen zu einer nach menschlichem
Ermessen noch größtmöglichere (absoluten) Datensicherheit entworfen. Dies
ist notwendig, um Hackerangriffe von außen ausschließen zu können und eine
weitest gehende Absicherung unserer Fernwirk- und Steuerungstechnik zu er-
reichen. Dieses Projekt befindet sich aktuell in der Umsetzung.
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 Personalrisiken: Der Zweckverband ist ein beliebter Arbeitgeber, die Personal-
stärke ist jedoch gering, so dass Abgänge, Ausfälle und Auszeiten nicht einfach
zu kompensieren sind. Bei der Personalbeschaffung konkurrieren wir mit ande-
ren Anbietern um qualifiziertes Personal. Qualifiziertes Fachpersonal wird zu-
künftig überwiegend nur mittels Begründung eigener Ausbildungsverhältnisse
gewonnen werden können.

Der Stellenplan sieht auch im technischen Bereich eine weitere Stelle vor. Eine
eventuelle Besetzung soll erst in 2023 erfolgen. Es ist bedingt durch die Unter-
haltsintensität der übernommenen Ortsnetzbereiche und ob das Versorgungs-
gebiet erweitert wird und ob im Rahmen der verpflichtenden Fördervorausset-
zungen für das Förderprojekt „Interkommunale Zusammenarbeit“, Kooperati-
onsverträge (technische Betriebsträgerschaften) mit Nachbarversorgern ge-
schlossen werden können. Dies würde aber nicht nur den Personalaufwand er-
höhen, sondern auch zu Mehreinnahmen führen. Auch im Verwaltungsbereich
werden Ergänzungen notwendig sein.

Generell muss der Mitarbeiterstab auch verjüngt werden.

Wie aus dem Bericht „Unternehmenskennzahlen und Benchmarking“ entnom-
men werden kann, sind unsere Personalbestände noch immer unter dem
Durchschnitt.

 Organisatorische Neuausrichtung: Das Versorgungsgebiet der Juragruppe ist
eigentlich durch die räumlichen Entfernungen und Gegebenheiten in zwei Ver-
sorgungsbereiche in der technischen Aufgabenstellung zu untergliedern. Da
sich der Bereich Hollfeld ca. 45 km von der Zentrale Pegnitz entfernt befindet
und in den letzten Jahren um die Gemeinde Königsfeld und um den Zweckver-
band Drosendorf - Voitmannsdorf erweitert wurde, hat der technische Betreu-
ungsaufwand permanent zugenommen. Anzuführen sind hier Fahrzeugver-
schleiß, Kraftstoffverbrauch und Arbeitszeit.

Zusätzlich wurde und wird wahrscheinlich das Versorgungsgebiet in dieser Re-
gion um die Stechendorfer Gruppe und die Wiesentfels-Treunitz Gruppe erwei-
tert. Mit dem Markt Heiligenstadt i. Ofr. werden weiter Gespräch über eine mög-
liche Wasserlieferung und über andere Formen der Zusammenarbeit geführt,
der Ort Steinfeld wird als Wassergast bald sein Wasser bei uns beziehen.

Man wird deshalb noch häufiger vor Ort sein müssen. Betriebswirtschaftliche
Überlegungen können im Ergebnis nur dazu führen, dass in der Region Hollfeld
ein technischer Betriebssitz mit ausreichendem Materiallager aufgebaut werden
muss. Nach geeigneten Betriebsgrundstücken ist deshalb Ausschau zu halten.
Die Umsetzung der Maßnahme sollte 2023 abgeschlossen werden.

Der Erwerb eines entsprechenden Betriebsgrundstückes und die Planung
des neuen Betriebssitzes sollten noch in 2023 abgeschlossen werden.
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Wichtige gesetzliche Änderungen für die Wasserversorger:

 Die neu gefasste Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sieht die Einführung eines
risikobasierten Trinkwasserschutzes vor, führt neue Parameter ein und legt
niedrigere Grenzwerte für Schadstoffe wie Chrom, Arsen und Blei fest. Betrei-
ber von Wasserversorgungsanlagen werden verpflichtet, alte Bleileitungen
stillzulegen oder auszutauschen.

Das Bundesministerium für Gesundheit informiert hierzu zusammenfassend:

 Am 24. Juni 2023 ist die neu gefasste Trinkwasserverordnung in Kraft ge-
treten, mit der maßgebliche Inhalte der EU-Trinkwasserrichtlinie aus dem
Jahr 2020 umgesetzt werden. Die Trinkwasserverordnung sorgt weiterhin
für das gewohnt hohe Qualitätsniveau beim Trinkwasser mit besonderem
Augenmerk auf neue Herausforderungen durch Umwelteinflüsse auf die Trink-
wasserressourcen.

 Risikobasierter Ansatz
Zur Gewährleistung der Trinkwasserhygiene wird der sogenannte „risikoba-
sierte Ansatz“ verpflichtend eingeführt, der das Trinkwasser prozessorien-
tiert in den Blick nimmt und nicht nur das „Endprodukt“ kontrolliert. Der risiko-
basierte Ansatz bedeutet, dass abgeschätzt wird, welche Risiken, die sich ne-
gativ auf die Beschaffenheit des Trinkwassers auswirken können, unter den
speziellen Verhältnissen der Wasserversorgungsanlage vorhanden sind (Risi-
koabschätzung). Auf dieser Basis wird gezielt Prävention betrieben durch
Maßnahmen in allen Prozessschritten vom Brunnen bis zum Zapfhahn.
Dieses moderne Überwachungskonzept wird auch von der WHO empfohlen.

 Informationspflichten für Wasserversorgungsunternehmen
Regelungen zur Überwachung des Trinkwassers auf Belastungen mit Chemi-
kalien und auf mikrobielle Verunreinigungen werden gemäß den Vorgaben
der EU-Trinkwasserrichtlinie eingeführt oder weitergehend national ange-
passt. Ebenfalls neu eingeführt werden Informationspflichten für Wasser-
versorgungsunternehmen, die die Verbraucherinnen und Verbraucher über
Qualität, Preisgestaltung und den individuellen Verbrauch im Zusammenhang
mit ihrem örtlichen Trinkwasser informieren müssen. Weiterhin sind Informa-
tionen zum Wassersparen und zur Vermeidung der Aufnahme von in den Lei-
tungen abgestandenem Trinkwasser (Stagnationswasser) bereitzustellen.

 Niedrigere Grenzwerte für Schadstoffe
Wasserversorger müssen das noch nicht aufbereitete Wasser (Rohwasser) wie
bisher unter anderem auf Pestizidrückstände und auf Schwermetalle wie Ar-
sen oder Chrom untersuchen, letztere nach einer Übergangsfrist mit noch
strengeren Maßstäben. Demnächst werden auch bestimmte hormonell aktive
Substanzen wie Bisphenol-A sowie Vertreter der Industriechemikaliengruppe
„perfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)“ überwacht. Alle erhobenen Daten
müssen dokumentiert und den Verbraucherinnen und Verbrauchern als Über-
sicht mit der Wasserabrechnung, gegebenenfalls über Vermieterinnen und
Vermieter, und umfangreichere Verbraucherinformationen zusätzlich im
Internet zur Verfügung gestellt werden. Außerdem müssen nach der EU-
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Trinkwasserrichtlinie Wasserverluste im Leitungsnetz ermittelt und gegebenen-
falls vermindert werden. Hier hat Deutschland im internationalen Vergleich
keine nennenswerten Probleme.

 Entfernung von Bleileitungen
Zum Schutz von empfindlichen Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schwan-
gere, Säuglinge und Kleinkinder, sollen außerdem die letzten noch vorhande-
nen Reste von vor mehr als 50 Jahren eingebauten Bleileitungen aus der
Hausanschlussleitung oder der Trinkwasserinstallation im Haus bis 2026 ent-
fernt werden, soweit dies noch nicht geschehen ist. Bei ausschließlich durch
die Inhaber eigengenutzten Trinkwasserinstallationen sind Regelungen vorge-
sehen, die eine Weiternutzung unter der Voraussetzung erlauben, dass keine
Risikogruppen betroffen sind. Außerdem werden ab 2026 Daten zur Legionel-
lenbelastung in Trinkwasserinstallationen zentral im Umweltbundesamt
gesammelt und ausgewertet. Damit wird die Datenbasis für zukünftige Maß-
nahmen zur Vermeidung von Legionellen ausgelösten Krankheiten nochmals
erweitert.

 Europaweites hohes Verbraucherschutzniveau
Mit der erstmaligen Aufnahme von hohen hygienischen Anforderungen an alle
Materialien und Produkte im Kontakt mit Trinkwasser in der EU-
Trinkwasserrichtlinie wird in Zukunft ein europaweites hohes Verbraucher-
schutzniveau dafür sorgen, dass sichere Materialien beispielsweise in Rohren
oder Armaturen verwendet werden müssen. In Deutschland ist dies bereits
seit Langem umfassend geregelt. Die Bundesregierung hatte sich bei den
Verhandlungen in Brüssel erfolgreich dafür eingesetzt, diese hohen Anforde-
rungen auf die EU auszuweiten, so dass in Deutschland vertriebene Produkte
aus dem EU-Ausland künftig das gleiche Schutzniveau erfüllen müssen.

 Weitere neue Vorgaben der EU-Trinkwasserrichtlinie sind in Deutschland
bereits seit Jahren zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt.
Dies betrifft unter anderem Grenzwerte für Legionellen, Uran sowie Desinfekti-
onsmittelrückstände wie Chlorit und Chlorat. Daneben werden in der EU-
Trinkwasserrichtlinie weitgehende neue Regelungen zum Schutz der Trinkwas-
serressourcen sowie zum Zugang zu sauberem Trinkwasser innerhalb der EU
verbindlich getroffen, die nicht in der Trinkwasserverordnung, sondern im Um-
weltrecht umgesetzt werden. Dazu gehört eine bereits Anfang 2023 vollzogene
Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes, durch die die Kommunen verpflichtet
werden, im öffentlichen Raum Trinkwasserbrunnen als Teil der Daseinsvor-
sorge einzurichten.

 Auswirkungen und Handlungsnotwendigkeiten durch die Änderung der Trink-
wasserverordnung für die Juragruppe – bereits im Vorfeld erledigte Sachver-
halte und für die Juragruppe Unzutreffende

 Die Juragruppe hat als einer der ersten Wasserversorger in Bayern, eine jetzt
gesetzlich geforderte Gefährdungsanalyse in Gutachtenform durch die Firma
Pfk Ansbach erstellen lassen. Die Erarbeitung dieses Gutachtens war auch bei
den Mitarbeitern der Juragruppe mit einem enormen zeitlichen Aufwand ver-
bunden.
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In der Schlussbewertung führt der Gutachter u. a. aus: „Die Wasserversorgung
des ZV Juragruppe ist insgesamt beispielgebend für funktionierende, regionale
Strategien zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser im 21. Jahrhun-
dert“.

 Gefährdungsanalyse der Brunnenstandorte hinsichtlich Oberflächenab-
fluss – hierzu wurde ein Fachbüro beauftragt.
Durch wild abfließendes Wasser im Starkregenfall oder durch Hochwasser im
Auenbereich von Fließgewässern können im Extremfall Gefährdungen der den
dort befindlichen Wasserfassungen auftreten. Durch den Klimawandel werden
außergewöhnliche Abflussereignisse möglicherweise häufiger und heftiger auf-
treten. Je nach Alter der Wasserfassungen ist man bei der Planung der Hoch-
wasser Resilienz möglicherweise von anderen, nicht vom Klimawandel ver-
schärften Bedingungen ausgegangen.

Ziel unserer Arbeiten ist es, mögliche Schwachstellen und Gefährdungen durch
Oberflächenabfluss für die Brunnenstandorte bei seltenen Ereignissen
(HQ30 - HQ100) für unsere Gewinnungsgebiete aufzudecken. Als Basis werden
entweder die vorhandenen Hochwassergefährdungskarten der Wasserwirt-
schaftsverwaltung (bei Gewässern 2. Ordnung), oder Berechnungen des Fach-
büros über gängige und anerkannte Verfahren herangezogen, so dass qualifi-
zierte Daten erarbeitet werden können, die aussagekräftige Ergebnisse liefern.

 Grenzwertherabsetzungen und neue Stoffuntersuchungen – Juragruppe
nicht betroffen
Schwermetalle wie Arsen oder Chrom unterliegen nach einer Übergangsfrist
noch strengeren Maßstäben.

Demnächst werden auch bestimmte hormonell aktive Substanzen wie Bi-
sphenol-A sowie Vertreter der Industriechemikaliengruppe „perfluorierte Al-
kylsubstanzen (PFAS)“ überwacht.

Die Juragruppe hält auch die zukünftig niedrigeren Grenzwerte bei Arsen
und Chrom ein bzw. diese sind bei ihr nicht nachweisbar.

Das Wasser wurde umfassend nach „PFAS“ untersucht. Auch hier sind
keine Nachweise festzustelle.

Dies ist ein Glücksfall. Bei vielen Wasserversorgern in Bayern wird die in
Kraft getretene Trinkwasserversorgung erhebliche Probleme und extrem
steigende Kosten zur Folge haben.

 Informationspflichten für Wasserversorgungsunternehmen
Die Juragruppe informiert ihre Verbraucher seit vielen Jahren über Ihren Inter-
netauftritt voll umfänglich. Informationen für die Verbraucher, die jetzt gefordert
werden, wurden durch die Juragruppe schon immer zur Verfügung gestellt.

 Entfernung von Bleileitungen
Im Leitungsnetz der Juragruppe befinden sich keine Bleileitungen
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Insgesamt wird das Risiko-, aber auch das Chancenpotential der Juragruppe aufgrund
des Anschluss- und Benutzungszwanges sowie der Festlegung kostendeckender Ge-
bühren als niedrig eingestuft. Die Gebühren der Wasserversorgung wurden zum
01.10.2022 letztmals durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband kalkuliert.

Jedoch sind seit diesem Zeitpunkt erhebliche, wesentliche und nicht vorhersehbare
Abweichungen zu den prognostischen Überlegungen dieser Kalkulationsperiode ein-
getreten. Diese wurden nicht durch betriebsbedingte Kostenveränderungen aus den
laufenden Geschäftsbetrieb der Juragruppe verursacht.

Sie hatten zu großen Teilen ihre Ursache durch weltpolitische Krisen, die u. a. Energie
extrem verteuerten und die staatlichen Veränderungsprozesse in den Zuwendungsab-
läufen.

Die bisher festgesetzte Kalkulationsperiode 01.10.2022 – 30.09.2026 soll deshalb un-
terbrochen werden. Die neue Kalkulationsperiode soll dann auf 3 Jahre, vom
01.10.2023 – 30.09.2026 festgesetzt werden.

Die Verbrauchsgebühr soll ab 01.10.2023 erhöht werden um diesen externen Sach-
verhalten Rechnung tragen zu können.

Pegnitz, 17.08.2023

Hans Hümmer
Werkleiter
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Anlage 1:

A.Immaterielle Vermögensgegenstände

Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

01003000 Schutzrechte der Wasserversorgung
– Sauser Brunnen Trockau

351,00 €

01301100 DVGW Zertifizierung, Qualitätsma-
nagement (BOH) 5.758,93 €

01301100 Gefährdungsanalyse 44.264,14 €
01350000 EDV-Software – Virenschutz 615,00 €
02003000 Dienstbarkeiten 7.965,40 €

58.954,47 €

B.Sachanlagen

1. Grundstücke und Gebäude
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

02400000 WKW Doos, Gebäudeerneuerung 100.127,09 €

02600000 WKW Doos, Außenanlage, Brücke 119.164,21 €
02600000 Garage für Notstromversorgung 13.981,07 €

233.272,37 €

2. Technische Anlagen und Maschinen

2.2 Gewinnungs- und Bezugsanlagen
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

04001000 TB Bronn 73.322,51 €

04001000 PW Trockau 1.426,63 €
74.749,14 €

2.3 Speicheranlagen
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

04004400 HB Pegnitz - Winterleite 1.692,25 €
1.692,25 €
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2.4 Leitungsnetz
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

04005000 Fernleitungen Köttweinsdorf-Gruppe
– Nachaktivierung

991,89 €

04005000 Fernleitungen Leups-Kaltenthal -
Nachaktivierung 66.951,97 €

04005000 Leitungsnetz – Neubau, Neuauf-
nahme 42.655,98 €

04005000 Leitungsnetz – Erneuerung 371.577,88 €
04005000 Leitungsnetz – Digitalisierung 91.144,74 €
04005000 Verteilung – Schächte 13.779,31 €

587.101,77 €

2.5 Hausanschlüsse
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

04005000 Hausanschlüsse 250.395,16 €

250.395,16 €

2.6 Messeinrichtungen
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

04005600 Hauswasserzähler 44.581,35 €

04005600 Großwasserzähler 14.761,18 €

59.342,53 €

2.7 Fernwirktechnik
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

04007200 Kameraüberwachung 1.150,50 €

04007200 Datenübertragung 11.790,86 €

12.941,36 €
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3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

05200000 Pkw 47.015,54 €

0630000 Betriebsausstattung 21.067,51 €

0630000 Werkzeug und Arbeitsgeräte 36.880,51 €

0630000 Notstromversorgung 2.154,46 €

0630000 Dosieranlage 15.617,55 €

0630000 WKW Doos - Einrichtung 14.383,16 €

0635000 Geschäftsausstattung 3.140,51 €

0635000 Büroeinrichtung 2.787,78 €

0675000 GWG größer 250 bis 1000 Euro
(Sammelposten)

2.733,00 €

145.780,02 €

4. Anlagen im Bau
Konto Bezeichnung Wert Wert gesamt

07853000 2. Standbein  Moritzreuth -
Weiglathal

245.266,19 €

07853000 Planung Interkommunale Zusam-
menarbeit

12.368,41 €

07853000 FL - Anschluss Stechendorf-Gruppe 57.743,18 €

07853000 FL - Anschluss Auerbach 5.664,61 €

07853000 Leitungsnetz - Rohrnetzberechnung 121.433,84 €

07853000 Leitungsnetz - Erneuerung 1.082.803,74 €

07853000 Technische Erneuerung HB Adlitz 128.874,20 €

07853000 Fernwirktechnik - Upgrade Prozess-
leitsystem

17.784,12 €

07853000 Hochbehälter Troschenreuth - Neu-
bau

2.539,21 €

1.674.477,50 €

Anlagenzugänge gesamt: 3.098.706,57 €
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Anlage 2:
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Anlage 3:

Strom- und Wasserstatistik 2022

TB Bronn

Monat HT + NT Gesamtkosten Gesamtkosten
HT NT Gesamt netto Ø kWh Wasserförderung Ø m³ Arbeitspreis Arbeitspreis

1 9.368 39.110 48.478 12.948,75 0,2671 58.257 0,2223 0,1475 7.150,99
2 9.405 32.981 42.386 9.758,60 0,2302 50.696 0,1925 0,1096 4.647,54
3 11.140 35.861 47.001 16.173,37 0,3441 54.537 0,2966 0,2236 10.508,11
4 9.190 35.995 45.185 12.165,78 0,2692 48.825 0,2492 0,1485 6.710,15
5 11.030 41.609 52.639 14.878,81 0,2827 65.083 0,2286 0,1654 8.707,81
6 10.469 43.777 54.246 17.640,39 0,3252 62.580 0,2819 0,2088 11.324,50
7 12.018 46.768 58.786 22.811,83 0,3880 68.005 0,3354 0,3108 18.269,92
8 11.434 45.265 56.699 29.173,19 0,5145 66.396 0,4394 0,4364 24.740,95
9 11.153 36.937 48.090 18.584,21 0,3864 55.167 0,3369 0,3046 14.650,52

10 10.323 26.674 36.997 8.321,58 0,2249 40.496 0,2055 0,1309 4.843,17
11 13.260 34.823 48.083 11.690,54 0,2431 63.807 0,1832 0,1575 7.574,08
12 5.772 15.064 20.836 7.566,73 0,3632 24.800 0,3051 0,2396 4.991,64

124.562 434.864 559.426 181.713,78 € 0,3248 658.649 0,2759 124.119,38

Ø Arbeitspreis in € 0,2219
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Strom- und Wasserstatistik 2022

TB Moggendorf

Monat HT + NT Gesamtkosten Gesamtkosten
HT NT Gesamt netto Ø KW Wasserförderung Ø m³ Arbeitspreis Arbeitspreis

1 551 38.427 38.978 10.749,60 0,2758 47.076 0,2283 0,1475 5.749,64
2 800 32.096 32.896 7.847,77 0,2386 39.192 0,2002 0,1096 3.606,98
3 637 35.492 36.129 12.734,69 0,3525 41.644 0,3058 0,2236 8.077,43
4 439 32.876 33.315 9.254,80 0,2778 36.133 0,2561 0,1485 4.947,41
5 1.084 35.471 36.555 10.755,97 0,2942 45.079 0,2386 0,1654 6.047,11
6 782 40.406 41.188 13.859,29 0,3365 48.061 0,2884 0,2088 8.598,49
7 1.738 45.312 47.050 18.850,67 0,4007 55.080 0,3422 0,3108 14.622,53
8 423 45.527 45.950 24.186,30 0,5264 52.445 0,4612 0,4364 20.050,56
9 423 36.995 37.418 14.810,50 0,3958 43.733 0,3387 0,3046 11.399,32

10 5.484 33.820 39.304 8.723,62 0,2220 45.037 0,1937 0,1309 5.145,17
11 580 31.692 32.272 8.063,11 0,2498 38.727 0,2082 0,1575 5.083,52
12 16.514 42.346 58.860 19.319,61 0,3282 66.023 0,2926 0,2396 14.100,97

29.455 450.460 479.915 159.155,93 0,3316 558.230 0,2851 107.429,13

Ø Arbeitspreis in € 0,2239
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Strom- und Wasserstatistik 2022

TB Scherleithen

Monat HT + NT Gesamtkosten Gesamtkosten
HT NT Gesamt netto Ø KW Wasserförderung Ø m³ Arbeitspreis Arbeitspreis

1 11.232 6.479 17.711 5.053,35 0,2853 21.067 0,2399 0,1475 2.612,55
2 11.409 5.074 16.483 4.070,74 0,2470 19.697 0,2067 0,1096 1.807,33
3 14.056 5.590 19.646 7.067,42 0,3597 22.737 0,3108 0,2236 4.392,30
4 11.319 7.014 18.333 5.229,11 0,2852 19.723 0,2651 0,1485 2.722,52
5 12.052 7.385 19.437 5.865,17 0,3018 24.140 0,2430 0,1654 3.215,37
6 12.318 9.681 21.999 7.543,05 0,3429 25.714 0,2933 0,2088 4.592,56
7 12.979 6.939 19.918 8.156,77 0,4095 23.611 0,3455 0,3108 6.190,26
8 13.859 6.293 20.152 10.779,52 0,5349 22.202 0,4855 0,4364 8.793,45
9 13.817 5.648 19.465 7.848,92 0,4032 22.706 0,3457 0,3046 5.929,97

10 13.845 15.961 29.806 6.697,85 0,2247 34.710 0,1930 0,1309 3.901,81
11 12.330 6.104 18.434 4.748,77 0,2576 22.093 0,2149 0,1575 2.903,74
12 21.800 27.891 49.691 16.369,11 0,3294 58.250 0,2810 0,2396 11.904,37

161.016 110.059 271.075 89.429,78 0,3299 316.650 0,2824 58.966,22

Ø Arbeitspreis in € 0,2175


